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226 Miszellen. — Mélanges.

Anständiger Habit und unflätiges Gewand.

Bei den Kapitelsvisitationen des Jahres 1688 wurde über den Pfarrer
von Reichenbach Johannes Jäger geklagt, „daß er gebiette und haben
wolle, dass die mannßpersohnen mit dägen, die alten weibßpersohnen mit
tüchlenen in den predigen erscheinind, und mül.iind dise den ganzen tag
getüchlet sein, welches unleiden seie".

Gegen diese Klage seiner Pfarrkinder verantwortete sich Joh. Jäger
folgendermaßen :

„Waß die manßpersohnen belanget, seie sein absehen diß gsein, daß

sy in einem anständigen und gottshauß gezimlichen habit erscheinind ; seie
auch hochoberkeitlich gebotten, daß sy mit dägen da erscheinen sollind
und nit nur mit käpplenen, (rev.) hirtenhosen, älplerhömlenen und anderem

unflätigem gewand, wie sy diß orths gewohnt.
Die weibspersohnen betreffend, seie sein Vorschlag anders nit, als das

es nach der Apostolischen und wol angestellter gmeinden Übung zugehe".

Das Tragen eines Seitengewehrs beim Besuch des Gottesdienstes war
in der Tat hochobrigkeitlich geboten und wiederholt verlangt worden. So

beschloss der Rat am 8. .Tannar 1580, „denen uff dem land das knüttel
und stäcken tragen, wann sy über fel reisend, zft gericht, märit oder kilchen
gand, by 2 S bftss [ze verbietten], das sollend die potten, so von der
thoufferen wegen ußgesandt werden an die landtsgmeinden, für tragen und

mengklichen vermanen, sich eerlich bewert zemachen mit guten syten gweren
als manlich, fer und anstendig". (Ratsmanual 399/115; vgl. auch Mandatenbuch

II, 448) „Mannspersonen sollen das Seitengewehr tragen zur Predigt,
zum Markt, auf den Straßen und vor Audienz", hiess es in einer
Verordnung aus dem ,Iahre 1671.

Der apostolische Brauch, den der Pfarrer anführt, ist I. Korinther XI
verzeichnet.

Muri b. Bern. Ad. Fluri.

Einige Segen aus dem Baderbiet (Kt. Aargau).

Verkaufsegen.
Wen man ein Stück Vieh verkaufen will, das es sicher verkaufen kan.
Man muss durch fliesendes waser fahren und 3 Hand voll waser über

dasselbe giesen und jedes mahl sprechen es muss ein jederman mir Nach
laufen so wahr als Christus taufte im Jordan so war taufte ich auch dich.

Probatum est.

F e u e r s e g e n.

Feuer zu bestellen.

1. bist Wilkomen du feuriger Gast,

greif Nicht weiter als was du magst.
Das zolle ich dir Feuer zu einer buss im Namen gottes des Vaters

des Sohns und des hl. Geists.

2. Ich gebiete dir Feuer bey gottes kraft,
Die alles thut und alles Schaft.
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